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32. Jahrgang / XXXlle année No II - 12

EOV-Mitteilungen des Zentralvorstandes

1. Sitzung des Zentralvorstandes

Der Zentralvorstand versammelte sich am 2. 10. 1971 zu einer
reichbefrachteten Tagimg in Bern. Aus den gefaßten Beschlüssen sind hervorzuheben:

1.1. Auf Vorschlag der Musikkommission werden in nächster Zeit modernere
Werke, auch von Schweizer Komponisten, angeschafft.

1.2. Mit dem Schweiz. Tonkünstlerverein und der SRG sind Kontakte aufzu¬
nehmen bezüglich Radiomusizieren guter Liebhaberorchester des EOV.

1.3. Die geplanten Präsidentenkonferenzen werden nicht durchgeführt. Ueber
die Gründe werden die Sektionen durch ein Schreiben des Zentralpräsidenten

orientiert.
1.4. Auf die von der Delegiertenversammlung in Horgen vorgeschlagene

«Behandlungsgebühr» wird auf der nächsten Delegiertenversammlung
zurückgekommen; dafür wird das bestehende Bibliotheksreglement
genau gehandhabt (Verspätungsgebühr!).

1.5. Der «Katalog der für die Ausleihe unter Sektionen zur Verfügung ste¬
henden Werke», der «Gesamtnachtrag zum Katalog der Zentralbibliothek»

sowie das «Verzeichnis der Musiker, die zur Aushilfe in andern
Orchestern bereit sind», stehen vor dem Abschluß und werden nächstens

den Sektionen zugestellt.
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